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Hx.  117 . Bad Homburg v. d. H., Dienstag, den 10. Oktober 1916.

Betrifft Truschprämie.
Dia für Brotgetreide bisher gewährte Druschprämie von

20 Ä>nrk für die Tonne gilt nur noch für Lieferungen bis zum
10. Oktober 1916 einschließlich. Für Lieferungen nach diese»! Tuge
bis emicbließlich 15. November 1916 wird noch eine Druichpräm e
von 12 Mark für die Tonne geiuährt. Ob für Lieferungen nach
dem 15. Nooeuib' r auch noch eine Druschprämie gezahlt wird, siebt
noch nicht fest. In keinem Falle ivird sie aber in Höhe von 12
Mark für die Tonne festgesetzt. Es liegt daher im eigene» Interesse
der Landwirte, die Ablieferung des Brotgetreides zu beschleunigen
und möglichstv el bis zum 15. November nbzuliefern.

D'e OrtSbehörden ersuche ich für möglichst beschleunigtes und
allgemeines Bekanntw .rde» dieser Mitteilung in landwirtschaftlichen
Kreisen zu sorgen.

Bad Homburg v. d. H., bei• 7, Oktober. 1916.
Der Vorsitzende des KreisauSschusses:

I . B. : von Bernus.

Anordnung.
Auf Grund der Bekanntmachung des Reichskanzlers über die

Speifekarkoffel-Persorgung vom 26. Juni 1916 lR. G. Bl . 2 . 590)
wird für den Obertaunuskreis folgende Anordnung erlassen:

' I.
Die Regelung der Versorgung der Einwohnerschaft in Bad Hom

bürg v. d. H. nüt Speisekartoffelugeniäß§ 2 Abs. 2 der ovenangeführ¬
ten Bekanntmachung ivird hierniil dein Magistrat zu Bad Homburg
v. d. H. übertragen.

II.
Diese Berordnilng tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung

jin Kreisblatt irr Kraft. Dieselbe tritt an Stelle derjenigen vom
16. 2. 1916.

Bad Homburg v. d. H., den 5. Oktober 1916.
Der Kommunal-Berband des Obertaunuskreises.

I . V. von B e r n u s.

Bad Hvniburg v. d. H., den 7. Oktober 1916.

Tafel -Aepfel.
Im Anschluß an meine Bekanntmachung voni 2. dö. Mts . —

Kreisblntl Nr . I 13 — bringe ich zur öffentlichen Kenntnis, daß
Tafel-Acvsel von der Beschlagnahme ausgenommen sind. Als Tasel-
A.epsel gelten ausschließlich gepflückte, sortierie, in festen Gefäßen
verpackte Aepftl.

Der Königliche Landrat.
I . B . : von Bern  u t.

Anordnung über die Einführung von Reichs-Reisebrotinarken.
Aut Grund des 8 50 Absatz II der Bekanntuiachuiig über Brot¬

getreide und Riehl aus der Eime 1916 ovin 29 Juni 1916 jReichs-
Ges tzbt. 2 . 616 rnid 782 ff.) iveiden folgende Borschrifien erlassen:

8 >.
Zur E leichierung der Broiverso>gung im Reiseverkehr gibt das

Diretlvrium der Reichsgetreidestellejschivarz-weiß-i otej Reichs-Reife
br»t!iia:ken in Heft n und in Bogen mit Gültigkeit für das gesamte
Reichsgebiet aus . Sie trete», soweit in einzelnen 'Bundesstaaten l>e-
ondere Brvtiva ken für den Reiseverkehr (Landesbrotmarken, Reiie-

brvtm«rkrn, (Baumarken) eingesühit sind, an die Steile dieser Aus¬
weise.

- .8 2.
Ter Brorka'.teii-Abnieldeschein konimt bei vorübergehenden Ber-

änderungen des Aufenthaltsortes in Wegfall. Es wird auch bei längerer
Abwesenheit durch Ausgabe von Reichtz-Reilebrotmarken ersetzt.

8 3-
Die Reichs-Reisebrotmarken lauten auf 40 und 10 g Gebäck. An

Stelle des Gebäcks kann Riehl in dem von den Landeszentralbehörden
oder den Kommunalverbänden bestimmten Verhältnis und Umfang
beansprucht werden. Die Einlösung der Reichs-Reisebrolmarken ist an
eine bestimmte Zeit nicht gebunden.

' . . § 4.
Die Reisebrotmarken, Hefte und Bogen, werden gegen Erstattung

der Herstellungskosten von dem Direktorium der Reichsgetreidestellean
die Kommnnalverbände durch Vermittlung der Landeszentralbehörden
«iif Bestellung geliefert und dürfen von den Kommunalverbnnden nur
an die von ihnen zu versorgenden Personen an Stell » oder gegen
Umtausch der geivöhnlichen Brotkarte oder eines entsprechenden Teils
davon nusgegeben iverden.

Selbstversorger dürfen Reisebrotmarken nur im Umtausch gegen
die Mahlkarte oder unter entsprechender Kürzung der ihnen zur Ver¬
mahlung für den nächsten Versorgungsabschnittzustehenden Getreide-
meuge» auf der Mahlkarte erhalten. Die Ablieferungsschuldigkeit der
Selbstversorger erhöht sich um eine den bezogenen Reisebrotmarken
entsprechende Getreidemenge. Die Landeßzentralbehörden können für
die Ausgabe von Reisebroimarken an Selbstversorger andere Anord¬
nungen treffen.

8 b.
Jedem Kommunalverbandwerben s/4 der Gesamtmenge, auf welche

die von ihm bezogenen Reisebcotmarken lauten, von seinem übernächsten
Monatsbedarssanleil in Mehl gekürzt oder seiner Ablieferungsschuldig-
keil, in Brotgetreide umgerechnet, zugeschrieben.

8 6.
Die im Bezirk eines Kommunalverbands verwendeten Reisebrot¬

marken sind von ihm zu sammeln. Die Gesamtmenge, aus welche sie
lauten, ist von dein Kommunalverband durch Vermittlung der Landrs-
zentralbehörde dem Direktorium der Reichsgetreidestelle anzuzeigen
und wird dem Kommunalverband zu */* in Mehl vergütet oder von
seiner Ablieferungsschuldigkeit, in Brotgetreide umgerechnet, in Abzug
gebracht.

8 7,
Verlorene Reisebrotmarken iverden nicht ersetzt, vom Verbraucher

bezogene nicht umgelauscht.
Gibt ein Kommunalverband bezogene Reisebrotmarken an das

Direktorium der Reichsgetreidestellezurück, so wird lediglich die nach
§ 5 erfolgte Belastung des Kommunalverbands aufgehoben.

8 8.
Die Herstellung und Ausgabe gleicher Brotmarken durch eine

andere Stelle als das Direktorium der Reichsgetreidestelle ist ohne
dessen Genehmigung verboten.

Im übrigen finden auf die Reisebrotmarken die Bestimmungen
sinngeniühe Anwendung, die in jedem Kommunalverband für die Kom-
munalvetbandSbroimarke» gelten

8 9.
Die erforderlichen Anssührungsbestiminungen werden von den

Landeszentralbehörden erlassen.
8 ' 0.

Diese Anordnung tritt mit dem 15. Oktober 1916 in Kraft.
Die in den einzelnen Bundesstaatten bereits eingesührten Brot¬

marken für den Reiseverkehr lLandeSbrotmarken, Reisebrotmarken,
Gastmarken usw.l dürfen noch bis zum 1. Dezember 1916 verivendet
iverden. Ihre Ausgabe ist nur noch bis zum 1. November gestaltet.

Berlin , den 14. September 1916.
Direktorium der Reichsgetreidestelle.

gez. Michaelis.
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ffimuh faer)Sß 47  u . fffl. der Bekanntmachung über
Brotgetreide und Mehl aus der -Ernte 1916 vom 29. 3ain
4916 (SKeid )&gefetfbtatt Seite  613 und 782 ) -und § 0 der
Anordnung des Direktoriums der Reichsgetrerddstelle vom
14. Septem,Bei)  1916 wird für den Bezirk des Obertaunu^
kreises mit Ausnahme der Stadt Bad Homburg v. d. H.
folgendes -bestimmt:

1.
Zur Erleichterung der Brotversorgung im Reiseverkehr

der im Obertaunuskreise ansässigen Bevölkerung verab-
folgt der Kommunalverband vom Direktorium der Reichs-
getreidestelle bezogene (schwarz-weiß-rote) Reichs-Rene-
brotmarken in Heften und in Bogen mit Gültigkeit für das
gesamte Reichsgebiet.

2.
Der Brorkarten-Abmeldeschein ist nur noch bei Verände¬

rung des Wohnsitzes erforderlich. Er wird nicht nur bei
vorübergehenden'Veränderungen des Aufenthaltsortes,
sondern auch bei längerer Abwesenheit durch Ausgabe von
Reichs-Reisebrotmarken ersetzt.

3.
Die Reichs-Reisebro:marken lauten auf 40 und 10 Er.

Gebäck Jodes Heft enthält je 20 Reisebrotmarken zu 40
Er und zu 10 Er ., jeder Vogen je 10 Reisebrotmarken zu
40 Er . und zu 10 Er . Eebäck. Die Reichs-Reoebrotmarken
sind fortlaufend numeriert und zwar in der Weite, daß ie-
weils die beiden zusammenhängenden Marken von 10 und
40 Er . die gleiche Ziffer tragen. Die römischen Ziffern >
bis IX zeigen die Zahl der Hunderttausende und die Buch¬
staben A bis Z die jeweilige Million an

An Stelle des Gebäcks kann für 50 Er . Gebäck 30 Er.
Mehl entnommen werden.

/
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7.

Die Reisebrotmarken (Hefte und Bogen) werden von
den Ortsbehörden auf Antrag der Beteiligten unentgeld-
lich ausgegeben. Die Ortsbehörden haben über die Aus¬
gabe der Reisebrotmarken und über die vom Empfänger
zurückgegebenen oder ihm einbehältenen Abchnnte der
kommunalen Brotkarte bezw. über die Verrechnung mit
den Selbstversorgern (Ziffer 5) Listen zu fuhren.

6.
Erfolgt die Abgabe von Refsobrotmarken im Laufe der

14tägigen Versorgungsperiode, für die der Empfänger mit
einer Brotkarte des Kommunalverbandes versehen ist so
dürfen die Reisebrotmarken von den Ausgabestellen lZif-
fer 4) nur gegen Vorweis der kommunalen Brotkarte und
nur unter der Voraussetzung ausgehändigr werden, daß
der Empfänger sich die Brotmenge, auf welche die emp¬
fangenen Reisebrotmarken lauten , von seiner vom Kom¬
munalverband erhaltenen Brotkarte in Abzug bringen
läßt. Die Kürzung must seitens der Ausgabestelle !mort
bei Ausgabe der Reisebrotmarken stattsinden. stft ^ dies
«IM möglich, so können!Reisebrotmarkengegen Verzicht im
Voraus auf die entsprechende Zahl von Marken (Abschnit¬
ten) der kommunalen Brotkarte — also im Vorschuß
entnommen werden. ^ . . _ .. ..

Sinngemäß ist ebenso mit den Mahllkarten der Selbft-
persorg' t zu verfahren. Selbstversorger dürfen Reisebro -
marken nur im Umtausch gegen die Mahlkate oder unter
entsprechender Kürzung der ihnen für die nächsten Versor¬
gungsabschnittezustehenden Eetreidemenge auf der bkaht-
karte erhalten.

Die auf die empfangenen! Reisebrolmarken entfallende
Eetreidemenge (40 Er . Getreide für 50 Er . Gebäck) haben
die Selbstversorger aus dem ihnen belassenen Getreide'-
Bedarfsanteil an den Kommunalverband bezw. an die
von diesem Beauftragten abzuliefern.

6.

Verlorene Reisebrotmarken werden nicht ersetzt, vom
Verbraucher bezogene nicht umgetauscht.

8.
Bäcker und Händler mit Backwaren und Mehl sind ver¬

pflichtet, gegen Empfangnahme dev Reisebrotmarken dem
Verbraucher eine entsprechende Menge von Backwaren bzw.
Mehl zu dem dafür festgesetzten Preise zu verkaufen;
Bäcker und Händler haben die für verabreichtes Eebäck und
Mehl empfangenen Reisebrotmarken nach 40 und 10 Er.
getrennt auf Bogen aufgeklebt unter Angabe der sich dar¬
aus ergebenden Gesamtzahl bis Ablauf des 2 Tages nach
jeder 14tägigen BrotMerforgungsperiode behufs Ueber-
weisung des verbrauchten Mehls an die Ortsbehörde abzu¬
liefern.

Außerdem sind Bäcker und Händler verpflichtet, das
verbrauchte, den abgelieferten Reisebrotmarkenentspre¬
chende Mehl (Ziffer 3 Absatz2)- in den, dem Kommunal¬
verband einzureichenden 14tägigen Bestandsanzeigen mil
Angabe der Zahl der Reisebrotmarken zu 40 und 10 Er.
besonders ersichtlich zu machen.

9.
Mißbräuchliche Verwendung der Reisebroimarken. so¬

wie Ucbertretung der Bestimmungen zu Ziffer5  letzter
Absatz und 8 dieser Verordnung werden mit Gefängnis bis
zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark bestraft.

10.
Diese Verordnung tritt am 15. Ok ober 1916 in Kraft.

Vom gleichen Tage ab werden die dieser Verordnung ent¬
gegenstehenden Vorschriften zu § 14 der Verordnung des
Kreisausschusses. betreffend die Ausgabe von Brotkarten
vom 14. August 1915 (Kreisblatr Rr . 59) sowie die Ver¬
ordnungen des Kreisausschusses, betreffend Reisebrochefte.
vom 11 Juli 1916 (Kreisblatt Nr. 8«) und 21. Juli 1916
(Kreisblatt Nr. 93) ausgehoben.

Bad Homburgo. d. H., 5. Oktober 1916.
Der Kreisausschuß dtzs Oberst lnush'eises.

I . V.: v. B e r n u ss.

Die Magistrate der Städte (außer Homburg) und die
Herren Bürgermeister der Landgemeinden ersuche ich, düste
Verordnung in ortsüblicher Weife bekanni zu machen und
für deren genau»; Ausführung zu sorgen.

Die Zahl der ausgegebenen wie der eingelieferten
Reisebrotmarken ist in der nach Ablauf der 14tägigen
Versorgungsperiode hierher einzureichenden Nachweisung
über die Vrotkartenausgabe besonders anzugeben (nach
40 und 10 Er . getrennt) , dabei ist die Zahl der an Selbst¬
versorger verausgabten Reisebronnarken unter Namhaf,-
machung der betr.Selbstversorger, sowie der an Ausländer
ausgegebenen Reisebrotmarken besonders zu vermerken.

Ich ersuche, bei dieser Aufstellung sorgfältig zu ver¬
fahren. Die eingelieferten Reisebrotmarken (Ziffer 8 der
Verordnung) sowie die den Verbrauchern abgezogenen bzw.
diesen einbehaltenen Brotkartenabschniite (Ziffer 4) sind
der Nachweisung in blonderen Umschlägen beizufügen. Die
in eizelnen Bundesstaaten' bereits eingeführten Brot¬
marken für den Reiseverkehr (Landesbrotmarken. Rere-
brotmarken. Eastmarken usw.) dürfen noch bis zum 1. De-

i zember 1916. verwendet werden.
! Spätestens bip zum 12. d. Mts. ist der voraussichtliche
i Monatsbedarf an Reisebrotheften und Bogen (Ziffer:)) von
1 den Ortsbehörden bei mir anzumelden. Zugleich (ehe ich

einer Aeußerung darüber entgegen, ob und inwieweit die
Brotvevsorgung von Militärurlaubern ebenfalls durch
Aushändigung von Reichs-Reisebrotmarken geregelt wer¬
den kann-.

Bad Homburg v. d. H,, 5. Oktober 1916.
Der Vorsitzende dies Kt-isausschusses.

Ausländischen Easthausbesuchern sind statt der bisheri-

M.

I . V.: v. B e r n u ss.



Be f ft tttmarhu ng
betreffend Achtul,rlndenschlutz i, 8ob ». b. 5

Auf Antraq von mehr als zwei Drittel der beteiligten Geschäftsin¬
haber und mit Zustimmung des Magistrats zu Bad Homburg v. d Hohe
bestimme ich auf Grund des 8 139 t' der R . G- O . unter Berücksichtig^
uug der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 25. Januar 1902
(9i G.Bl . S . 39) folgendes:

8 l.
Alle offenen Verkaufsstellen im Stadtbezirk Bad Homburg v. d. H.

müssen in der Zeit vom 1. Oktober bis 3>. März j. Jhs . an den
Wochentagen von Montag bis Freitag um 8 Uhr abends  und an
Samstagen um 8 Uhr abends  für den geschäftlichen Verkehr geschlossen
sein. (Ausnahmen siehe8 2).

Während der übrigen Jahreszeit vom 1. April bis 30. September
j. Jhs .-kann der Geschäftsverkehr au den Wochentagen tu offenen Ver¬
kaufsstellen bis abends 9 Uhr stattfinden.

8 2»
An den drei letzten Werktagen vor Weihnachten dürfen die offenen

Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr bis 9 Uhr abends offen
gehalten werden.

8 3-
Diese Verordnung tritt mit ihrer

Kraft.
Wiesbaden, den 3. Oktober 1916.

Der Regierungspräsident.
Wird veröffentlicht:
Bad Homburg v. d. Höhe, den 6. Oktober 1916.

Polizeiverwaltung.

Zwangsversteigerung
Mittwoch , den II. ds . IWts., vorm 107* Uhr versteigere

ich hinter der goldnen Rose hier
II sehr «wertvolle Oelgemälde

gegen gleichbare Zahlung öffentlich meistbietend.
Bad Homburg v. d. H., den 9. Oktober 1916.

(Kugelbrecht,

ortsüblichen Verkündigung in

Rachlaßversteigerung.
Mittwoch, den 11. Oktober 1916 , nachmittags » Uhr be

nend, werden dahier, Hinter denr Rahmen Rr . 37, im Aufträge
Herrn Georg Schlottner als Rachlaßpfleger, folgende zum Rachlch
Herrn Rentners P . H. Maurer gehörigen Sachen öffentlich meptd
gegen Barzahlung versteigert: jy,

1 Kassenschrank, 1 Halbverdeck, 1 Selbstkutschierer, 1 Schl
mit Schellengeläute, 1 Leiter- und 1Kastenwagen, 1 Auflegê;
satz, 1 Häckselmaschine, 1 Reitsattel , verschiedene PferdegeMw
kl. Partie Heu und Stroh , verschiedene Gartengerate, 2 m
waagen, 1 Partie Brennholz, Pappdeckel, blaues Ausschlage
Kistennägel, mehrere Kastenbretter u. a. m.

Wagner,
Gerichtsvollzieher iu Bah Homburg v. b. t»*>‘

Mit Genehmigung des Herrn Oberpräside
Lotterie

;nm Wk» litt üMltsdMliiilKl! litlotp in Mtim^
Hauptgewinne : Oelgemälde : 8s . Maj. Kaiser Wilhelm 8

Wert Hk . 6000
ferner 3 Zeichnungen : Hittdenbnrg, Mackensen, Kluolt

Wert je Mk. 500
Lose & 2 Mk . in den Cigarrengeschäften der Herren

Fuld, Seegers , in vielen Hotels, Pensionen , bei den Pfdn« |
Kurhauses. j

Der Reinertrag von Mk. 10 000 (bei Absatz aller' Lo»ej
gehört der Kriegsbeschädigten Fürsorge im 0

taunuskreis . -
Bestellungen auf jede Anzahl Lose aus dem

ledigt sofort

Kriegsbeschädigten Fürsorge Obertannns
Bad Homburg(Landratsamt)

Frachtbriefe Sr 'Äiä-
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öermi(ci)t« Nachrichten.
Vom„eroberungssüchtigen Klarer" — ein Birber-
tt Die weit verbreitete französische illustrierte

>e Liii
tala)ät4

jrijt„Lectures pour tous " hat in ihrer Nummer von:
O d. Is . eine Photographie des Kaisers , worauf

in die Betrachtung einer Karte vertieft ist , mit
Urschrift gebracht : „Oftmals bezeichnete der Kaiser

e, durch die er sein Laub zu erweitern ' träumte ."
Nd soll also ber .| eroberungssüchtigen Kaiser zei-

tte ichW er nach neuen Eroberungsgobieten ausschaut . In
uei »• Weif aber ist es eine Photographie , die den Kaiser
ihm Eröffnung des Hohenlzollern -Kanals am 17. Juni

«Betrachtung einer Karte zeigt , auf der die Lage
Auge fl «in Kanals in großem Matzstabe eingezeichnel ist !

Mittete und plumpere Bilderfälschung ist kaum zu

Bayern und die Kriegsaiileihe . Anläßlich des
Erfolges der fünften Kriegsanleihe hatten am
Sauf Anordnung des Kriegsministeriums sämt-

Mi.'atgebäude in Bayern geflaggt.
Mn Pofessor wls Hamsterin . Vom Dresdener Schöf-

,weiK ^ uiurde die Frau des Professors Sauer wegen'
emliGk 8oben bei der letzten Bestandsaufnahme zu- 900

»̂ strafe oder 60 Tagen Gefängnis verurteilt . Die
wt«27'0 Pfund Zucker und 60X> Pfund Fleisch auf*
«i und verschwiegen . Das Gericht berücksichtigte

Bürf>
oTTelft«

vom
>n®t|
tensgiß

himm«
zwei I>
ue ei>Ä
tmm°r a
ntold.

^die Angeklagte aus Besorgnis für ihre krankenchado
MM!
.gistsF besseres

Kinder gehandelt habe , andererseits aber auch die sehr
günstigen Perniögensverhültnisse , in der sie sich befindet.

Kriegshmnor.
Neulich , traf ich meinen Freund Stanislaus Kutznitzki , der
von der Lstifront ge'rade auf Urlaub ist , mit seiner Frau.
„Nein , wie ich mich gefreut habe, " sagte die Frau , „als
Stanis endlich wieder mal bei mir war ! Und wie gut
Stanis aussteht !" „Du , warum sagt denn deine Frau im¬
mer Stanis zu dir " , ftagts ich Stanislaus ? „Aber Mensch
— ich bin doch entlaust ' "

„Wie sind Sie zu» der Fliegerei gekommen , Meister ? "
„Erbliche Veranlagung ; meine Mutter war eine geborene
Adler ." — Der Lehrer tadelt einen kleinen Mann , weil
er recht schmierig zur Schule gekommen' ist . Der Junge
schaut beschämt zu Boden . Da ersteht ihm in 'se'invm Nach¬
barn ein Berteidiger . Der erhebt sich und sagt : „Herr
Lehrer , in eilne'r so grritzen Zeit darf man nicht so penibel
sein "

Kurhaus - Konrterte,
Mittwoch , den 11. Oktober , nachmittags von 4-

Kanzert in dev Wandelhalle . Leitung : Herr
-5 % Uhr
Konzert¬

meister Willem Meyer . l . Fahne vor , Marsch (lEilenbergl.
2. Ouvertüre z. Oper Albin (Flotow ) . 3 . Plaudereien,
Gavotte (Aletter ) . 4. Potpourri a . d. Operette Orpheus
in der Unterwelt (Offenbach ) . '5. Ouvertüre z. Operette
Dis schöne Galathee (Suppe ) . 6. Satz des 1. Konzerts
(Händel ) . 7. Märchen aus Ali -Wien , Walzer (Ziehrer ) .
8. Ra mono , Intermezzo (Johnson ) .

Abends 8(4 Uhr Symphonie -Konzert . Leitung : Herr
Iwan Schulz , städt . Kapellmeister . 1. Ouvertstre Cosi fan
ttttte (W . A . Mozart ) . 2. Symphonie Nr . 14 in D -dur (I.
Haydn ), Adagro -Allegro , Andante , Menuetuo : Allegvetto,
Finale : Vivace affai . 3. Suite (für Orchester von I . Raff)
(I . S . Dach) . 1. Präludium , 2. Allemande , 3. Courante,
4. Sarabande , 5. Gavotte . 4. Finale a . d. Ballet Die Ge¬
schöpfe des Promotheus (L. van Beethoven !) .

Be auftaltuugen der 5iurverwaltn «g.
Programm für die Woche vom 8.—»14. Oktober 1916.

Mittwo  ch: Konzerte der Kurkäpelle . Abends Sym-
phon ieton zeit.

Donnerstag:  Konzert der Kurkapelle . Abends 8 Uhr
im Konzerchaat : Bunter Abend von Mitgliedern
des Ku rhänsthea ters.

Freitag:  Konzerte der Militärkapelle Erf .-Batl . Ref .-
Jnf .-Negts . Nr . 81.

'S a m s tag:  Konzerte der Kurkäpelle.

und ein älteres

to W
n

, Ert'E

?iiitc" i
Id""" ,-
e
n M

■am
esucht.

Wiesbaden, Nheinstraße 52.

Kartoffelverkanf.
Von morgen Mittwoch ab gelangen in den Marktlauben  Speise¬

kartoffeln zum Preise von 55
Bad Homburg v. d. H.,

Pfg. für 10 Pfund zur Abgabe,
den 10. Oktober 1916.

Der Magistrat.
Lebensmittel-Versorgung.

'reise für Berren -Beflienung
jhneiden
^neiden

Mk.
»»
»i

.20

.50

.30
Karl

Kopfwäschen „ —.30
Preis -Ermässignng bei Karten zn 10 Nummern

Louilenilraße 87. Telefon 517.

Zwangsversteigerung.
Mittwoch, bin 11. Oktober 1916 , uoim.

10 Uhr versteigere ich hinter der Goldneu
Rose hier:

l Büffet, I Säule mit Figur , l Etagere,
l Borplatzgeftell, 6 Blatt Portiere,

gegen gleichbare Zahlung dsfentlich meistbietend.
Bad Hvmbnrg, den .10 Oktober 1916.

Engelbrccht , Gerichtsvollzieher.

Gottesdienst der israelitischen Gemeinde,
Gottesdienst am Laubhiittensest.

Mittwoch, den I I . Oktober
I

Donnerstag , den 12. Oktober
, Freitag, d>n 13. Oktober

morgens 8" , Uhr
nachmittags 4 Uhr

abends 6"6 llhi.
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